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Gesundheits- und Sozialdirektion. Parlamentarische Vorstösse. Motion von Landrätin Elena 
Kaiser, Stansstad, und Mitunterzeichnende, betreffend Vorsorgemassnahmen gegen Brust-
krebs. Antrag an den Landrat  

1 Sachverhalt 

1.1  

Mit Schreiben vom 24. November 2025 reichten Landrätin Elena Kaiser und Mitunterzeich-
nende eine Motion betreffend Vorsorgemassnahmen gegen Brustkrebs ein.  
 
Mit der Motion wird beantragt, dass der Regierungsrat dem Landrat die gesetzlichen Grundla-
gen vorlegt, wonach der Kanton verpflichtet ist, ein Programm für medizinische Vorsorgemass-
nahmen gegen Brustkrebs (systematisches Mammografie-Screening) im Kanton Nidwalden 
zu schaffen und umzusetzen.  

1.2  

Die Motionäre begründen diesen Antrag damit, dass Brustkrebs eine der häufigsten Krebsar-
ten in der Schweiz sei. Jede neunte Frau in der Schweiz sei im Laufe ihres Lebens von Brust-
krebs betroffen, das Erkrankungsrisiko steige ab dem 50. Lebensjahr. Dabei seien nur 5 bis 
10 Prozent aller Brustkrebserkrankungen bei Frauen auf genetische Veranlagung zurückzu-
führen. Je frühzeitiger dabei ein Tumor erkannt werde, desto höher seien aus medizinischer 
Sicht die Heilungschancen und desto tiefer die Belastung durch Therapie sowie Behandlungs-
kosten. Es sei somit gesundheitsökonomisch interessanter, in die Prävention und Früherken-
nung zu investieren als in spätere kostenintensivere Behandlungen.  
 
Zurzeit hätten 15 Kantone ein systematisches Vorsorgeprogramm, während in fünf Kantonen 
eine Einführung geplant sei. Eine Studie aus dem Jahr 2024 habe die Unterschiede zwischen 
Schweizer Kantonen mit und ohne standardisierten Brustkrebsscreenings mittel Mammografie 
untersucht. Sie zeige, dass Patientinnen im Alter von 50 bis 69 Jahren in Kantonen ohne 
Screening-Programm signifikant grössere Tumore aufweisen als in Kantonen mit Program-
men. Die Kosten für den Kanton seien dabei vor allem auf organisatorische und administrative 
Aufwände beschränkt, da ein systematisches Screening von der obligatorischen Krankenpfle-
geversicherung finanziert werde.  

1.3  

Die Motion stützt sich auf Art. 52 und Art. 53 Abs. 2 des Gesetzes über die Organisation und 
Geschäftsführung des Landrates (Landratsgesetz, LRG; NG 151.1). Gemäss § 108 Abs. 2 des 
Reglements über die Geschäftsordnung des Landrates (Landratsreglement, LRR; NG 151.11) 
hat der Regierungsrat dem Landrat binnen sechs Monaten seit der Überweisung des 
Vorstosses (1. Dezember 2025) seine Stellungnahme zur Motion abzugeben, d.h. im Fall des 
vorliegenden Vorstosses bis zum 1. Juni 2026.  
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2 Erwägungen 

2.1 Krebserkrankungen in der Schweiz 

Krebserkrankungen gehören in der Schweiz zu den häufigsten chronischen Krankheiten und 
stellen sowohl für das Gesundheitssystem als auch für die Betroffenen eine Herausforderung 
dar. Jährlich erkranken mehrere zehntausend Menschen an verschiedenen Krebsarten, wobei 
Brust-, Prostata-, Lungen- und Darmkrebs zu den häufigsten Diagnosen zählen. Dank medizi-
nischer Fortschritte, verbesserter Therapien und Früherkennungsprogrammen haben sich die 
Überlebenschancen in den letzten Jahrzehnten deutlich verbessert. Gleichzeitig zeigt sich je-
doch, dass die Zahl der Neuerkrankungen bei einzelnen Krebsarten weiterhin stabil bleibt oder 
sogar zunimmt. Insgesamt ist Krebs heute in vielen Fällen besser behandelbar, bleibt aber 
eine der zentralen gesundheitlichen Herausforderungen der Schweiz. Die folgende Tabelle 
zeigt Anzahl Neuerkrankungen pro Jahr: 
 

 
Quelle: krebsliga Schweiz, Stand November 2025 
1 alle Krebsarten mit Ausnahme der nicht-melanotischen Hautkrebse 
2 die Summe der einzelnen Krebserkrankungen kann leicht vom gerundeten Total abweichen 
3 Total nicht gerundet 
4 Rundungsregeln nicht strikt eingehalten, um korrektes Total pro Krebsart zu erhalten. 
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2.2 Vorsorgemassnahmen 

Die Krebsprävention stellt in der Schweiz einen wichtigen Bestandteil der öffentlichen Gesund-
heit dar und wird im Rahmen der föderalen Zuständigkeiten sowohl auf Bundes- als auch auf 
Kantonsebene wahrgenommen. Während der Bund insbesondere strategische Grundlagen 
erarbeitet und nationale Programme koordiniert, liegt die konkrete Ausgestaltung und Umset-
zung von Präventionsmassnahmen weitgehend in der Verantwortung der Kantone. Entspre-
chend unterschiedlich präsentieren sich die kantonalen Aktivitäten, welche von punktuellen 
Projekten und Sensibilisierungskampagnen bis hin zu strukturierten, bevölkerungsbezogenen 
Programmen reichen.  

2.2.1 Brustkrebsprävention 

Im Bereich der Brustkrebsprävention haben mehrere Kantone systematische Mammografie-
Screening-Programme eingeführt, die sich in der Regel an Frauen einer bestimmten Alters-
gruppe richten und eine regelmässige Untersuchung vorsehen. Diese Programme verfolgen 
das Ziel, Brustkrebs in einem möglichst frühen Stadium zu erkennen und dadurch die Behand-
lungschancen zu verbessern sowie die Sterblichkeit zu senken. Sie sind meist qualitätsgesi-
chert organisiert und werden durch öffentliche Mittel sowie Beiträge der Krankenversicherung 
finanziert. Die folgende Abbildung zeigt die Entwicklung von Screening-Programmen in den 
Kantonen: 
 

 
Quelle: PINK CUBE. Test Your Breast GmbH 

 
Aktuell sind es drei Kantone (NW, OW und ZH), die kein solch organisiertes Programm planen 
bzw. anbieten. Der Kanton Nidwalden setzt stattdessen auf die Eigenverantwortung der Be-
völkerung sowie auf die individuelle Vorsorge im Rahmen der regulären medizinischen Ver-
sorgung. Im Vordergrund stehen dabei die ärztliche Beratung, die eigenständige Inanspruch-
nahme von Früherkennungsuntersuchungen sowie gezielte Informations- und Sensibilisie-
rungsmassnahmen. Dieser Ansatz trägt dem Umstand Rechnung, dass Prävention nicht 
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ausschliesslich staatlich organisiert erfolgen muss, sondern wesentlich auch vom informierten 
und verantwortungsbewussten Handeln der einzelnen Personen abhängt.  

2.2.2 Darmkrebsprävention 

Darmkrebs ist eine der häufigsten Krebserkrankungen in der Schweiz und entwickelt sich 
meist langsam aus gutartigen Vorstufen, sogenannten Polypen, in der Darmschleimhaut. Ge-
rade weil diese Veränderungen über Jahre entstehen können, bietet sich eine Früherkennung 
besonders gut an. In frühen Stadien verursacht Darmkrebs oft keine oder nur sehr unspezifi-
sche Beschwerden, weshalb viele Fälle ohne Screening erst spät entdeckt werden. Hier set-
zen Darmkrebs-Screening-Programme an. Ihr Ziel ist es, die Krankheit entweder sehr früh zu 
erkennen oder sogar ganz zu verhindern, indem Vorstufen rechtzeitig entfernt werden. Dafür 
werden in der Regel zwei Methoden eingesetzt: der Stuhltest, der verstecktes Blut im Stuhl 
nachweist und die Darmspiegelung (Koloskopie), bei der der gesamte Dickdarm untersucht 
und Polypen direkt entfernt werden können. Beide Verfahren haben sich als wirksam erwiesen, 
um die Sterblichkeit an Darmkrebs zu senken. In der Schweiz werden solche Screening-Pro-
gramme kantonal organisiert und richten sich meist an Menschen ab etwa 50 Jahren, da das 
Risiko mit dem Alter deutlich steigt. Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der Screening-
Programme in den Kantonen: 
 

 
Quelle: Swiss cancer screening 

2.2.3 Weitere Krebsarten 

Weitere strukturierte Screening-Programme für andere Krebserkrankungen bestehen in der 
Schweiz derzeit nicht in vergleichbarer Form. Während im Bereich der Darm- und Brustkrebs-
früherkennung in zahlreichen Kantonen organisierte, bevölkerungsbezogene Programme um-
gesetzt werden, liegt die systematische Früherkennung bei anderen onkologischen Erkran-
kungen nicht in einem entsprechenden öffentlichen Programmrahmen. Insbesondere für 
Erkrankungen wie Hautkrebs oder Prostatakrebs bestehen keine flächendeckenden, staatlich 
koordinierten Screening-Programme. Die Inanspruchnahme entsprechender Vorsorgeunter-
suchungen erfolgt somit in der Regel im Rahmen der individuellen medizinischen Beratung 
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und Verantwortung. Daraus ergibt sich, dass die Wahrnehmung präventiver Massnahmen bei 
diesen Krebsarten primär durch die einzelnen Personen in Absprache mit medizinischen Fach-
personen erfolgt. 

2.3 Stellungnahme des Regierungsrats  

2.3.1 Gesetzliche Grundlagen des Kantons Nidwalden 

Für die Einführung beziehungsweise Durchführung eines flächendeckenden Screening-Pro-
gramms im Bereich Brustkrebs besteht im geltenden kantonalen Recht keine klare gesetzliche 
Grundlage. Ein organisiertes Screening-Programm mit systematischer Einladung der Zielbe-
völkerung, Bearbeitung besonders schützenswerter Personendaten sowie koordinierter 
Durchführung und Qualitätssicherung bedarf einer gesetzlichen Grundlage. Eine Teilrevision 
des Gesundheitsgesetzes wäre daher Voraussetzung für die Durchführung eines entspre-
chenden Programms. 

2.3.2 Fazit 

Im Bereich der Krebsvorsorge haben sich unterschiedliche Formen etabliert. Einerseits gibt es 
das sogenannte opportunistische Screening, bei dem Vorsorgeuntersuchungen im Rahmen 
eines Arztbesuchs oder bei anderer Gelegenheit angeboten werden. Andererseits bestehen 
organisierte Screening-Programme, wie sie die Motion verlangt, bei denen definierte Zielgrup-
pen systematisch zur Teilnahme eingeladen werden. Beide Ansätze verfolgen das Ziel, Krank-
heiten frühzeitig zu erkennen und damit die Behandlungschancen zu verbessern. Für die 
Durchführung und längerfristige Finanzierung strukturierter Programme bestehen keine ge-
setzlichen Grundlagen. 
 
Die Forderung der Motion nach einer gesetzlichen Verpflichtung zur Einführung und Umset-
zung eines systematischen Mammografie-Screening-Programms geht aus Sicht des Regie-
rungsrats zu weit. Eine solche Regelung würde den notwendigen Handlungsspielraum des 
Kantons auf die Brustkrebsvorsorge einschränken und stünde nicht im Einklang mit der ange-
strebten Stärkung der Eigenverantwortung der Bevölkerung gemäss kantonalem Leitbild 2035. 
 
Der Regierungsrat empfiehlt daher, die Motion in geänderter Form anzunehmen. Es sollen 
weder eine Verpflichtung noch eine Einschränkung auf einzelne Krankheitsbilder wie Brust-
krebs gesetzlich verankert werden. Stattdessen soll eine gesetzliche Grundlage geschaffen 
werden, welche den Kanton ermächtigt, Präventionsprogramme einschliesslich solcher im Be-
reich der Krebsfrüherkennung zu unterstützen, ohne jedoch eine entsprechende Verpflichtung 
für Screening-Programme vorzusehen oder sich auf ein einzelnes Krankheitsbild festzulegen. 
Der Gesetzestext ist dementsprechend zu formulieren, dass die Prävention im Sinne der Mo-
tion gewährleistet wird. Die kantonalen Vorsorgeprogramme sollen dabei so ausgestaltet wer-
den, dass sie flexibel auf medizinische Entwicklungen reagieren können und gleichzeitig den 
unterschiedlichen Bedürfnissen der Bevölkerung gerecht werden. Ziel bleibt eine wirksame, 
zugängliche und bedarfsgerechte Vorsorge. 

Beschluss 

Dem Landrat wird beantragt, die Motion von Landrätin Elena Kaiser, Stansstad, und Mitunter-
zeichnende betreffend Vorsorgemassnahmen gegen Brustkrebs in geänderter Form gutzu-
heissen.  
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Mitteilung durch Protokollauszug an: 
- Landratssekretariat (FGS) 
- Landrätin Elena Kaiser, Feld 14, 6362 Stansstad  
- Gesundheits- und Sozialdirektion (elektronisch)  
- Gesundheitsamt (elektronisch)  
 
 
 
 
REGIERUNGSRAT NIDWALDEN 
 
 
 
 
Landschreiber Armin Eberli 


